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KAPITEL 22

SCHENKUNGEN UND TESTAMENTE

A. Allgemeine Rechtsgrundlage
Zivilgesetzbuch, Art. 893 - 1100

Eine Schenkung ist eine Rechtshandlung, durch die eine Person sofort und endgültig einen Bestandteil ihres Vermögens an eine andere Person abtritt. Eine Schenkung ist nur gültig, wenn der Begünstigte sie annimmt.

Ein Testament ist eine Bescheinigung, in der Bestimmungen für den Zeitraum nach dem Tod vorgesehen sind. Meist handelt es sich um eine Verteilung des Besitzes (Haus, Auto, Festlegung der Erbrechte, ...). Ein Testament kann immer geändert werden. Berücksichtigt wird immer die neueste Fassung des Testaments, unter der Voraussetzung, dass es die in einem älteren Testament festgehaltenen Bestimmungen für ungültig erklärt.
B. Sonderregelung für Personen mit Behinderung
Psychiatrische Patienten, Personen mit einer geistigen Behinderung, unter verlängerte Minderjährigkeit gestellte Personen, entmündigte und geistig kranke Menschen im Allgemeinen dürfen weder Schenkungen machen noch ein Testament aufstellen.

Personen, denen ein gerichtlich bestellter Beistand zur Seite gestellt worden ist, dürfen Schenkungen machen oder ein Testament aufstellen, sofern der gerichtlich bestellte Beistand es ihnen erlaubt.

  

WO INFORMIERE ICH MICH ?
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"RECHTSANWALT
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"NOTAR
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"FRIEDENSRICHTER
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"VEREINIGUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
(siehe "Nützliche Anschriften" am Ende dieses Handbuchs)

